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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB,  

Stellungnahme der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim 

Allgemeine Angaben 

Vorhabenträger/Kommune:  Gemeinde Gerswalde 

 Flächennutzungsplan 2. Änderung des gemeinsamen FNP des Amtes 
Gerswalde im Bereich des B-Plans „Solarparks 
Gerswalde“ 

 Bebauungsplan  
 Vorhaben- und Erschließungsplan  
 Raumordnungsverfahren  
 Planfeststellungsverfahren  
 Verfahren nach BImSchG      
 sonstiges:   
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 keine Bedenken 

 regionalplanerische Belange 

 beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens 

 sonstige Hinweise 

 

Es bestehen zu der o.g. Planung keine Bedenken und Anregungen auf Grundlage des sachlichen 

Teilregionalplans „Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ (vom 1. Dezember 2020, 
Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 vom 23. Dezember 2020, 
einzusehen unter www.uckermark-barnim.de).  
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Für den integrierten Regionalplan Uckermark-Barnim erfolgte durch die 42. Regionalversammlung 
am 21. Mai 2024 der Satzungsbeschluss. Durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Ber-
lin-Brandenburg erfolgte am 24. September 2024 die Genehmigung. Mit der öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landes Brandenburg Nr. 42 vom 23. Oktober 2024 erlangte der inte-

grierte Regionalplan Rechtskraft (einzusehen unter www.uckermark-barnim.de). 

Der integrierte Regionalplan Uckermark-Barnim umfasst zeichnerische und textliche Festlegungen 
zu Gewerbestandorten einschließlich Potenzialstandorten für die Wasserstoffproduktion, Rohstoff-
sicherung und -gewinnung, Tourismus, Siedlungsentwicklung, Verkehr und Mobilität, zum Regio-

nalen Freiraumverbund, zu Erneuerbaren Energien und Regionaler Kooperation. 

Im Bereich der geplanten FNP-Änderung trifft der integrierte Regionalplan keine Festlegungen. 

i.A. 

Markus Kather 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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